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Merkblatt   B 05 
 

Vorschriften für Ausrüstungen 
(gilt für alle Stufen der Produktion, der Verarbeitung und des Vertriebs von Lebensmitteln) 

 

VO (EG) 852/2004 Anhang II Kapitel V 
 
 
1. Gegenstände, Armaturen und Ausrüstungen, mit denen Lebensmittel in Berührung  

kommen, müssen 
 

a) gründlich gereinigt und erforderlichenfalls desinfiziert werden. Die Reinigung und 
Desinfektion muss so häufig erfolgen, dass kein Kontaminationsrisiko besteht, 
 

b) so gebaut, beschaffen und instand gehalten sein, dass das Risiko einer 
Kontamination so gering wie möglich ist. 
 

c) mit Ausnahme von Einwegbehältern oder -verpackungen so gebaut, beschaffen 
und instand gehalten sein, dass sie gereinigt und erforderlichenfalls desinfiziert 
werden können, 
 
und 
 

d) so installiert sein, dass die Ausrüstung und das unmittelbare Umfeld angemessen 
gereinigt werden können. 
 

2. Die Ausrüstungen müssen erforderlichenfalls mit entsprechenden Kontroll-
vorrichtungen versehen sein, damit die Ziele dieser Verordnung auf jeden Fall erreicht 
werden. 
 

3. Chemische Zusatzstoffe müssen, soweit sie erforderlich sind, um eine Korrosion der 
Ausrüstung und Behälter zu verhindern, nach guter fachlicher Praxis verwendet 
werden. 

 
 
 

 
 
Für Fragen zum Verbraucherschutz steht Ihnen das Landratsamt Schwäbisch Hall, Amt für Veterinärwesen 
und Verbraucherschutz, zur Verfügung.  
Tel.: 07904/7007-3240, Fax: 07904/7007-3280, Mail: veterinaeramt@lrasha.de 

mailto:veterinaeramt@lrasha.de

